
� Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Unterstützung europaweit tätiger Jugendorganisationen
(KOM(2003) 272 � C5-0257/2003 � 2003/0113(COD))

(Mitberatend: BUDG, CONT)

Verfahren gemäß Artikel 162a GO zwischen CULT und BUDG

(Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 25. September 2003)

� Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Unterstützung von europaweit tätigen Einrichtungen und zur
Förderung von punktuellen Tätigkeiten im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung
(KOM(2003) 273 � C5-0255/2003 � 2003/0114(COD))

(Mitberatend: BUDG, LIBE, CONT)

Verfahren gemäß Artikel 162a GO zwischen CULT und BUDG

(Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 25. September 2003)

LIBE-Ausschuss:

� Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Unterstützung einer aktiven europäischen Bürgerschaft
(KOM(2003) 276 � C5-0321/2003 � 2003/0116(CNS))

(Mitberatend: AFCO, BUDG, CULT, EMPL, CONT)

Verfahren gemäß Artikel 162a GO zwischen LIBE und BUDG

(Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 25. September 2003)

AFET-Ausschuss:

� Aktionsprogramm der Gemeinschaft für Einrichtungen, die das gegenseitige Verständnis in den Bezie-
hungen zwischen der Europäischen Union und bestimmten nichtindustrialisierten Regionen der Welt
fördern (KOM(2003) 280 � C5-0350/2003 � 2003/0110(CNS))

(Mitberatend: BUDG, DEVE, ITRE, CONT)

Verfahren gemäß Artikel 162a GO zwischen AFET und BUDG

(Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 25. September 2003)

FEMM-Ausschuss:

� Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung von Organisationen, die auf europäischer Ebene
im Bereich Gleichstellung von Frauen und Männern tätig sind (KOM(2003) 279 � C5-0261/2003 �
2003/0109(COD))

(Mitberatend: BUDG, CONT)

Verfahren gemäß Artikel 162a GO zwischen FEMM und BUDG

(Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 25. September 2003)

29. Weiterbehandlung der Standpunkte und Entschließungen des Parlaments

Die Mitteilung der Kommission über die Weiterbehandlung der vom Parlament während seiner Tagung
vom Juni 2003 angenommenen Standpunkte und Entschließungen ist verteilt worden.

30. Übermittlung der in dieser Sitzung angenommenen Texte

Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament gemäß Artikel 148 Absatz 2 GO zu Beginn der nächsten
Sitzung zur Genehmigung unterbreitet.

Mit Zustimmung des Parlaments werden die angenommenen Texte umgehend den Adressaten übermittelt.
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